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Vorwort 

Dieses Buch haben wir geschrieben, weil Journalisten im redaktionellen 
Alltag oft auf Rechtsprobleme stoßen. Um herauszufinden, welches die 
brisantesten Fragen für Journalisten sind, haben wir Print-, Rundfunk- 
und Online-Journalisten befragt. 

Die 40 meistgenannten Rechtsprobleme werden in diesem Buch praxis-
tauglich, medienübergreifend und wissenschaftlich fundiert erörtert. Der 
Aufbau dieses Buchs ist so gewählt, dass er den typischen Arbeitsabläufen 
in den Redaktionen entspricht. Besonderen Wert haben wir auf die Klar-
heit des Texts gelegt und ihn mit anschaulichen Fällen, praxisrelevanten 
Mustertexten und Schaubildern angereichert. Die im Text kursiv gesetzten 
Stichworte werden am Schluss des Buchs in einem Glossar noch einmal 
erläutert. Damit ist der Journalist selbst für ein Gespräch mit einem Juris-
ten gut gerüstet, da rechtskundliche Fachbegriffe verständlich erläutert 
werden und jederzeit rasch nachgeschlagen werden können.  

Für die gründliche und kritische Durchsicht des Manuskripts danken 
wir Klaus Steiner, Leiter der Klara GmbH, Schule für Journalismus und 
Öffentlichkeitsarbeit in Berlin, für die drucktechnische Gestaltung Kerstin 
Wössner und Heike Müller, sowie Diana Stadelmann und Herrn Matthias 
Spitzner für den Satz.  

Unser Dank gilt ebenso allen Journalisten, die sich an der Fragebogen-
aktion beteiligt haben. Über Hinweise zur Optimierung des Buchs und 
über weitere „brisante Fragen“ aus der Praxis freuen wir uns sehr. Der 
Begriff „Journalistenrecht“ wurde eigens für dieses Buch geprägt. 
 
Erfurt/Ilmenau im Sommer 2009 Frank G. Fechner / Axel Wössner 
 
 
Die Verfasser sind unter folgenden Email-Adressen erreichbar: 
frank.fechner@tu-ilmenau.de 
axel.woessner@arcor.de 
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Fünfte Phase: Veröffentlichung 

Musste sich der Journalist bereits bei der Phase der Themenumsetzung 
fragen, in welcher Weise er sein Thema für die Öffentlichkeit aufbereitet, 
so hat der Journalist in dieser letzten, unmittelbar vor der Veröffentlichung 
liegenden Phase noch einmal zu prüfen, welche Materialien er der Öffent-
lichkeit zugänglich machen darf. Besonders brisant sind Fotos und Filme 
von Personen, die Persönlichkeitsrechte verletzen könnten. Zwischen un-
bekannten Personen und Prominenten gibt es dabei nur graduelle Unter-
schiede. 

Immer wieder stellt sich die Frage, ob Bilder von Gebäuden verbreitet 
werden dürfen und welche Materialien aus anderen Medien, insbesondere 
aus dem Internet, für eine Veröffentlichung verwendet werden können. 
Unzulässig wäre ein Bericht, der Schleichwerbung enthält, weshalb eine 
letzte Prüfung auch diesen Aspekt berücksichtigen muss.  

28. Dürfen Personenfotos ohne weiteres veröffentlicht 
werden? 
28. Dürfen Personenfotos ohne weiteres veröffentlicht werden? 
Jeder darf grundsätzlich selber entscheiden, ob und welche Bilder und 
Filmaufnahmen von ihm in den Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, 
Fernsehen und Internet veröffentlicht werden. Dieses „Recht am eigenen 
Bild“ zählt zum Persönlichkeitsrecht eines jeden Menschen und erstreckt 
sich auch auf Karikaturen und nachgestellte Fotos unter Verwendung eines 
Doubles. Nimmt der Journalist in Kauf, dass durch seine Veröffentlichung 
von Fotos oder durch Verbreitung von Filmsequenzen eine Person in ihren 
Bildrechten verletzt wird, kann er strafrechtlich verfolgt werden, sofern der 
Betroffene einen Antrag stellt.281 Weiterhin drohen ihm zivilrechtliche 
Geldansprüche.282 

Wenn der Journalist Personenbilder (1) veröffentlichen will, ist grund-
sätzlich die Einwilligung der Abgebildeten (2) erforderlich. Ausnahmswei-
se darf er auf eine Einwilligung verzichten, wenn es sich um ein Bild oder 
Video aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt (3) oder um Personen, 
die als „Beiwerk“ wie z.B. in einer Landschaftsaufnahme (4) oder als Teil-
nehmer einer Versammlung oder Veranstaltung (5) abgebildet sind. Wenn 
hierdurch allerdings berechtigte Interessen der Abgebildeten (6) verletzt 
werden, können die Abgebildeten die Veröffentlichung ihrer Fotos und 
Filmaufnahmen auch in diesem Fall untersagen.283 
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Zu 1. Personenbilder 
Ist auf einem Foto oder in einer Filmsequenz eine Person individuell er-
kennbar, liegt ein Personenbildnis vor. Dann benötigt der Journalist 
grundsätzlich die Einwilligung des Abgebildeten, wenn er dieses Bild veröf-
fentlichen will. Hauptsächlich ist der Mensch an seinen Gesichtszügen zu 
erkennen. Viele Journalisten legen deshalb einen schmalen Balken über die 
Augenpartie des Abgebildeten oder „pixeln“ dessen Kopf, wenn der Betrof-
fene unerkannt bleiben will. Doch das allein reicht häufig nicht aus, um 
jemanden unkenntlich zu machen. Selbst wenn die Gesichtszüge grafisch 
verwischt werden, kann der Abgebildete anhand seiner Statur, Haltung, 
Narben, Muttermale oder seines Haarschnitts etc. identifiziert werden. Für 
die meisten Gerichte reicht es aus, wenn der Betroffene Anlass zur An-
nahme hat, dass er auf einem Bild oder Video von einem mehr oder min-
der großen Bekanntenkreis identifiziert werden kann. Dazu beitragen kann 
auch der dem Bild beigefügte Text, soweit dieser den Abgebildeten detail-
liert beschreibt, indem er z.B. konkrete Angaben zum Wohnort, zur Ar-
beitsstelle oder zum sozialen Umfeld des Betroffenen enthält.284  

Besonders sorgfältig muss der Journalist intime Bilder, also z.B. Nackt-
fotos bearbeiten. Bei Nacktaufnahmen sind die Gerichte sehr streng. Es 
genügen den Richtern oft nur geringste Anhaltspunkte, um eine individu-
elle Erkennbarkeit des Fotografierten oder Gefilmten, also ein Personen-
bildnis zu bejahen.  
 
Besonderheit Fernsehen: Wenn eine Person in Filmsequenzen unerkannt 
bleiben will, reichen grafische Veränderungen im Kopfbereich nicht aus. 
Manchmal ist der Betroffene aufgrund seiner eigentümlichen Sprache oder 
Stimme zumindest für dessen engen Familien- und Freundeskreis identifi-
zierbar. Deswegen ist es sicherer, auch die Stimme zu verfremden oder 
nachsprechen zu lassen.  

Zu 2. Einwilligung des Abgebildeten 
Da niemand dulden muss, dass sein Gesicht ohne triftigen Grund in den 
Medien zu sehen ist, benötigt der Journalist grundsätzlich eine Einwilli-
gung, will er Fotos oder Filmsequenzen, auf denen Gesichter zu erkennen 
sind, veröffentlichen. Wichtig ist, dass grundsätzlich alle auf einem Foto 
erkennbaren Personen einer Veröffentlichung zustimmen müssen, es sei 
denn, das Bild zeigt eine Menschenmenge. Die Einwilligungserklärung ist 
dabei nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sie kann vor, während 
oder nach der Aufnahme ausdrücklich oder durch schlüssiges, also still-
schweigendes Verhalten, z.B. durch ein spontanes Straßeninterview erklärt 
werden. Eine stillschweigende Zustimmung zur Veröffentlichung seines 
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Bildnisses ist auch darin zu erkennen, dass sich jemand bewusst ins Bild 
drängt.  

Kommt es zum Streit, muss der Journalist allerdings beweisen, dass der 
Abgebildete mit der Veröffentlichung seines Bildnisses einverstanden war. 
Dabei ist der Journalist im Vorteil, der dem Gericht eine schriftliche Ein-
willigungserklärung vorlegen kann.  

Hat der Abgebildete ein Honorar erhalten, wird vermutet, dass er die 
erforderliche Einwilligung erteilt hat.285 Das bedeutet, dass der Betroffene 
beweisen muss, dass er trotz Entlohnung nicht mit der Veröffentlichung 
seines Bildnisses einverstanden war.  

Wirksam ist eine Einwilligungserklärung nur dann, wenn der Abgebil-
dete sie freiwillig, also ohne jeden Zwang und im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte abgegeben hat. Steht der Betroffene unter Schock wie z.B. ein Un-
fallopfer oder unter Alkoholeinfluss oder ist er in anderer Weise erkenn-
bar verwirrt, kann er nicht wirksam in die Veröffentlichung seiner Abbil-
dungen einwilligen.286 

Unzulässig ist es, wenn der Journalist den Abgebildeten über die Ver-
wendung seiner Bilder täuscht oder im Unklaren lässt. Hat z.B. ein Chirurg 
auf Anfrage eines Fernsehjournalisten bereitwillig und ausführlich Aus-
kunft über seine erfolgreichen Schönheitsoperationen gegeben und wird er 
in der Fernsehsendung wider Erwarten als „Abzocker“ dargestellt, kann er 
seine Einwilligungserklärung anfechten. Der Anfechtungsgrund wird im 
Gesetz als arglistige Täuschung bezeichnet.287 Rechtlich hat die „Anfech-
tungserklärung“ zur Folge, dass das Bildmaterial ohne Einwilligung 
rechtswidrig, also in unzulässiger Weise veröffentlicht wurde.288 Die uner-
freuliche Konsequenz davon ist, dass der Betroffene Schadensersatzan-
sprüche gegen den Journalisten geltend machen kann.  

Ist der Abgebildete noch nicht volljährig, also keine 18 Jahre alt, sind 
die Einwilligungserklärungen beider Elternteile bzw. aller Sorgeberechtig-
ten erforderlich. Sofern das abgebildete Kind über 14 Jahre alt ist, muss der 
Journalist zusätzlich die Zustimmung des Minderjährigen einholen. 

 
 

Muster  
für eine Einwilligungserklärung der Eltern: 
Wir (Namen der Eltern) sind damit einverstanden, dass von unserem Kind 
(Name des Kindes), geboren am (Geburtsdatum des Kindes), folgende 
Bilder / Videosequenzen (möglichst konkret beschreiben) hergestellt wer-
den. Das Bildmaterial soll für folgende Zwecke (einmalig oder wiederholt) 
veröffentlicht werden: (möglichst detailliert aufführen, z.B. zur Bebilde-
rung eines Artikels mit folgendem Thema ..., für eine Sendung zum Thema 
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..., für das Internetangebot … zum Thema …). 

Datum, Unterschriften (beider Eltern), (Kind, soweit 14 Jahre und älter) 

 
Wenn der Abgebildete gestorben ist, benötigt der Journalist bis zehn Jahre 
nach dessen Tod für eine Veröffentlichung die Einwilligung der Angehöri-
gen, meistens des Ehegatten und der Kinder.289 
 

Wichtig  
Kommt es zum Streit, muss der Journalist vor Gericht beweisen, dass der 
Abgebildete mit der Veröffentlichung von Bildern und Videosequenzen 
einverstanden war. Deswegen empfiehlt sich eine kurze schriftliche Einwil-
ligungserklärung, soweit die mündlich geäußerte Zustimmung nicht elek-
tronisch aufgezeichnet werden kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist die 
Einwilligung beider Elternteile erforderlich. Unwirksam ist die Einwilli-
gungserklärung, wenn sie der Betroffene nicht freiverantwortlich abgege-
ben hat, also z.B. unter Alkoholeinfluss oder unter Schock stand oder wenn 
er über die Verwendung des Bildmaterials irrte. In der Praxis klärt deshalb 
der Journalist den Abgebildeten über die konkrete Verwendung des Bild-
materials und den Zweck der Berichterstattung auf. 

 
Soweit der Abgebildete stillschweigend einwilligt, erstreckt sich die Zu-
stimmung zur Veröffentlichung seines Bildnisses nur auf das konkrete 
aktuelle Ereignis, in dessen Zusammenhang das Foto oder die Videose-
quenz hergestellt worden ist. Wenn also z.B. eine junge Frau auf einer 
Verbrauchermesse mit einem Glas Bier in der Hand für die Fotografen 
posiert, erklärt sie dadurch stillschweigend ihre Zustimmung zur Verbrei-
tung der Fotos zum Zwecke der aktuellen Berichterstattung in der Presse, 
im Fernsehen und in den Online-Medien. Die Veröffentlichung desselben 
Fotos in anderem Zusammenhang, z.B. in Verbindung mit einem Artikel, 
der sich mit alkoholkranken Frauen auseinandersetzt, wäre von der still-
schweigenden Einwilligung hingegen nicht gedeckt. Wenn ein Journalist 
ein Personenfoto mehrfach, in unterschiedlicher Weise und für verschie-
dene Zwecke nutzen will, braucht er dafür die ausdrückliche Zustimmung 
des Betroffenen. Nur wenn der Abgebildete die Rechte an seinem eigenen 
Bild vollständig überträgt, kann man die Fotos zu jedem beliebigen Zweck 
nutzen. Deswegen wird der Journalist mit dem Betroffenen vereinbaren, 
dass er die konkret bezeichneten Fotos oder Videosequenzen sachlich, 
zeitlich und örtlich frei verwenden und veröffentlichen darf.  
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Muster  
für eine Vereinbarung zur Nutzung eines Personenbildnisses: 
Hiermit willige ich (Name des Betroffenen, bei Minderjährigen zusätzlich 
Einwilligung und Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich) ein, 
dass folgende Fotoaufnahmen (möglichst konkret umschreiben) zur belie-
bigen Verwendung für die Produkte des Verlags (Name des Verlags) in der 
Zeit vom … bis … verwendet werden dürfen. Der Verlag ist Beschränkun-
gen in Art und Weise der dazu gestalteten Texte nicht unterworfen. Der 
Verlag darf die Fotos ohne räumliche und sachliche Einschränkungen nut-
zen. Insbesondere erhält er das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentlichen Wiedergabe. Ihm steht auch das Recht zu (z.B. die Fotos für 
eine Verfilmung zu nutzen, für Datenträger wie CD-ROM, CD-R oder CD-I, 
Kalender, Postkartenproduktion, Plakatierung … möglichst detaillierte 
Aufzählung). Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber auch mit der 
Nennung meines Namens einverstanden oder mit der Verwendung eines 
Pseudonyms im Zusammenhang mit der Veröffentlichung meines Bildnis-
ses. Für diese Genehmigung erhalte ich ein Pauschalhonorar von (Euro). 
_________________ _____________________________ 
(Ort), den (Datum) (Unterschrift des Betroffenen) 

 
An seine unbeschränkt erteilte Einwilligung ist der Abgebildete fast immer 
gebunden, es sei denn, sein Gewissen lässt das nicht mehr zu. So muss ein 
Betroffener z.B. nicht dulden, dass seine Nacktaufnahmen weiter veröffent-
licht werden, wenn dies mit seinen neuen religiösen Vorstellungen nicht 
mehr vereinbar ist.  

Zu 3. Bilder und Videos aus dem Bereich der Zeitgeschichte 
Keine Einwilligung benötigt der Journalist, wenn der Abgebildete im Zu-
sammenhang mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis fotografiert oder ge-
filmt worden ist.290 Die Bildberichterstattung muss also ein Ereignis von 
zeitgeschichtlicher Bedeutung betreffen, das für die Öffentlichkeit so wich-
tig ist, dass ausnahmsweise das Recht des Betroffenen unerkannt zu blei-
ben, zurücktritt. So darf z.B. ein Foto mit einem Polizeibeamten verbreitet 
werden, der mit Hilfe seines Schlagstocks eine Sitzblockade auflöst. Dassel-
be gilt für einen öffentlichen Auftritt eines Politikers z.B. bei der Einwei-
hung eines neuen Krankenhauses. Selbst die Veröffentlichung eines Fotos 
mit einem Verdächtigen einer Straftat ist zulässig, wenn die Berichterstat-
tung das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen im Verhältnis zum Informa-
tionsinteresse der Allgemeinheit nicht übermäßig belastet.291 Das ist jeden-
falls anzunehmen, wenn es sich um eine schwere Straftat und um eine 
aktuelle Berichterstattung handelt. 
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Zu 4. Personen, die Beiwerk sind 
Wenn eine oder mehrere Personen zufällig auf einem Bild erscheinen, 
benötigt der Journalist keine Einwilligung zur Veröffentlichung, wenn die 
zu identifizierenden Individuen im Vergleich zum eigentlichen Motiv 
belanglos sind. Selbst wenn die so abgebildeten Personen zu erkennen sind, 
dürfen sie dargestellt werden. So ist es z.B. unbedenklich, wenn Personen 
in einer Landschaftsaufnahme, in einem Gebäude oder auf einer Straße zu 
erkennen sind, soweit sie nicht im Mittelpunkt der Fotos oder der Video-
sequenz stehen. Unzulässig ist eine Veröffentlichung in bloßstellenden 
Situationen, z.B. auf dem Straßenstrich.292 

Zu 5. Personen als Teilnehmer einer Versammlung oder Veranstaltung 
Fotos und Videos von Menschenansammlungen wie Demonstrationen, 
Karnevalsumzügen und ähnlichen Vorgängen können ohne Einwilligung 
der Teilnehmer verbreitet werden.293  

Will der Journalist hingegen einzelne Personen aus der Menschenmas-
se ablichten, braucht er zur Veröffentlichung des Bildmaterials die Einwil-
ligung der Betroffenen, es sei denn, die so abgebildeten Menschen heben 
sich von der Masse durch auffällige Kleidung, Schminke oder durch 
Transparente in der Hand ab.  

Unter Juristen wird teilweise darüber gestritten, wie groß die abgebilde-
te Menge an Personen sein muss, damit man von einer Versammlung 
sprechen kann. Entscheidend ist der Gesamteindruck der Abbildung. 
Grundsätzlich gilt, je höher die Zahl der Abgebildeten, desto unwahr-
scheinlicher ist es, dass sich der Focus des Betrachters auf eine einzelne 
Person richtet, die dadurch in ihrem Recht am eigenen Bild verletzt ist. 
Indessen muss nicht die gesamte Versammlung abgebildet werden. Es 
genügt, wenn auf dem Bildausschnitt der Veranstaltungscharakter erhalten 
bleibt. 

Die Gerichte halten den Schutz für Kinder sehr hoch. Deshalb emp-
fiehlt es sich, auch bei der Verbreitung von Bildern und Videos von Kin-
dergruppen, wie z.B. bei einer Einschulung, vorher die Einwilligung sämt-
licher Eltern einzuholen.  

Polizisten, die eine Demonstration begleiten, gehören mit zur Ver-
sammlung und können deshalb in der Menschenansammlung fotografiert 
und gefilmt werden. Das Material darf ohne Einwilligung veröffentlicht 
bzw. verbreitet werden, es sei denn, der einzelne Polizist ist großformatig 
z.B. im Vordergrund abgebildet. Die Großaufnahme eines Polizisten darf 
nur verbreitet werden, wenn sie ein zeitgeschichtliches Ereignis dokumen-
tiert, also wenn der Beamte z.B. eine Demonstration auflöst. 
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Zu 6. Berechtigtes Interesse des Abgebildeten 
Selbst wenn der Abgebildete im Zusammenhang mit einem zeitgeschichtli-
chen Ereignis, als Beiwerk oder in einer Menschengruppe fotografiert oder 
gefilmt worden ist, benötigt der Journalist für die Verbreitung des Materi-
als ausnahmsweise doch eine Einwilligung, wenn der Betroffene schutz-
würdig ist, also ein berechtigtes Interesse daran hat, dass sein Bildnis nicht 
verbreitet wird.294 So ist z.B. das Verbreiten von Bildern und Videosequen-
zen, die Schwerverletzte nach einer Katastrophe zeigen, nicht zulässig. 
Obgleich eine Katastrophe ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, muss das 
Interesse des Unglücksopfers, unerkannt zu bleiben, gegenüber dem Inter-
esse der Allgemeinheit am Bild des Betroffenen als vorrangig angesehen 
werden. Gleiches gilt für die Verbreitung von Bildmaterial mit schwer 
kranken Menschen und Toten.  
 

Fall  
Die Trauerfeier 
Durch ein Seilbahnunglück kommen jugendliche Skifahrer in ihren Winter-
ferien zu Tode. Die Öffentlichkeit ist über die Umstände ihres Todes er-
schüttert. Die Eltern der verunglückten Kinder wollen nicht, dass über die 
im engen Familienkreis stattfindende Trauerfeier im Fernsehen berichtet 
wird. Ein Redakteur fragt, ob er auf der Beerdigung der Verunglückten 
drehen kann und die Filmsequenzen verbreiten darf. 

Grundsätzlich benötigt der Journalist die Einwilligung der Eltern, wenn 
er von ihnen Filmsequenzen verbreiten will. Ausnahmsweise kann er auf 
die Zustimmung verzichten, wenn die Bilder eine öffentliche Versammlung 
zeigen oder ein zeitgeschichtliches Ereignis widerspiegeln. Eine Beerdigung 
im privaten Familienkreis ist keine öffentliche Veranstaltung. Indessen ist 
die Beerdigung angesichts des tragischen Unfalls ein zeitgeschichtliches 
Ereignis, an dem die Öffentlichkeit großen Anteil nimmt. Der Journalist 
könnte deshalb auf eine Einwilligung der hinterbliebenen Eltern verzichten, 
wenn nicht die Eltern ein berechtigtes schutzwürdiges Interesse daran 
haben, dass keine Filmsequenzen von der Beerdigung ausgestrahlt werden. 
Dieser Wunsch muss so gewichtig sein, dass das Informationsinteresse der 
Allgemeinheit am zeitgeschichtlichen Ereignis, also an der Trauerfeier zu-
rücktritt. Der Wunsch der Eltern, am offenen Grab ihrer Kinder von der 
Medienöffentlichkeit unbeobachtet zu bleiben, ist zu respektieren, weil 
Trauer zum höchstpersönlichen intimen Bereich jedes Menschen gehört. 
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Wichtig  
Das muss der Journalist vor Verbreitung von Fotos und Videos mit Perso-
nen prüfen: 

Person individuell erkennbar? falls nein, Verbreitung zulässig 

falls ja,  

Einwilligung falls ja, Verbreitung zulässig 

falls nein,  

– Bild belegt zeitgeschichtliches 
Ereignis? 

falls ja, Verbreitung zulässig 

– Person untergeordnet abgebildet 
(Beiwerk)? 

falls ja, Verbreitung zulässig 

– Bild zeigt öffentliche Veranstal-
tung oder Ereignis? 

falls ja, Verbreitung zulässig 

Ausnahme: berechtigtes Interesse der Betroffenen, dass Fotos und Video-
sequenzen mit Ihnen nicht verbreitet werden 

29. Dürfen Promibilder verbreitet werden? 
29. Dürfen Promibilder verbreitet werden? 
Die Verbreitung von Bild- und Videoaufnahmen, die Prominente wie 
Politiker und Schauspieler in ihrer Freizeit, also im Urlaub, beim Spazie-
rengehen oder Einkaufen zeigen, ist grundsätzlich unzulässig. Das gilt 
auch, wenn die Personen des öffentlichen Lebens berühmt sind, also einen 
hohen Bekanntheitsgrad haben. Allein der Status als prominente Person 
rechtfertigt keine Bildberichterstattung über private Angelegenheiten. Das 
gilt selbst dann, wenn sich der Prominente im öffentlichen Raum, also z.B. 
in der Fußgängerzone oder als Gast bei einer öffentlichen Veranstaltung 
befindet. 

So darf ein Foto, das einen berühmten Fußballer in seiner Freizeit in 
einer Diskothek zeigt, ohne seine Zustimmung nicht veröffentlicht werden. 
Solche Einschränkungen sind für viele Journalisten ungewohnt. In der 
Vergangenheit war es ihnen grundsätzlich erlaubt, über Prominente wie 
Sportler, Schauspieler und Politiker zu berichten, wenn diese sich unter 


